
V e r z e i ch n i ß

derjenigen Normatage , an welchen in ^
gesammtcn k. k. Erblonden alle Schauspiele,
Tanzmusik und alle übrige Spectakel zu hal¬

ten untersagt sind.

<4111 19. und 20. Februar , wegen des Ster¬
betages weil . Kaiser Josephs II-

Am 28'. Februar und >. März wegen des Ster¬
betages weil . Kaiser Leopolds II.

Am 12. und >3. April wegen des Sterbeta¬
ges weil . Maria Theresiens , Kaiserin ».

Am 6. und 7. April wegen des Sterbetages
weil . Maria Louisens , Kaiserin » .

An Mariä Verkündigung.
Die ganze Charwoche und am Ostersonntage.
Am Pfingstsonntage.
Am Frohnleichnamsfeste.
An Mariä Geburt.
Am Tage Leopoldus.
Vom 19. bis 24. December , als den letzten

Adventstagen.
Am Christtage.

Gerichts - Ferien.
Alle Sonn - und gebothenen Feyertage.
Vom Weihnachtstage bis l,eil . 3 Königstage.
Vom Palmsonntage bis Ostermontage.
An den dre» Vetbtagen in der Kreuzwoche.
Vom Frohnleichnamstage bis am folgenden

Donnerstage.
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